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Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Änderungen.  

 

Hervorzuheben ist insbesondere die aktuelle Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Ver-
fassungswidrigkeit der Beschränkung der Pendler-
pauschale. Ferner möchten wir insbesondere auf 
die Beiträge zur nunmehr vor wenigen Tagen end-
gültig beschlossenen Erbschaft- und Schen-
kungsteuerreform und die Auswirkungen durch 
das so genannte Konjunkturprogramm der Bun-
desregierung hinweisen.  

 

Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine individu-
elle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu einzel-
nen Themen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.  

 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir eine frohe 
Advents- und Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins kommende Jahr.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
Grebing Wagner Boller & Partner 

 
 
 
 
 
 
 

Hans-Hermann Grebing  Oliver Stumm 
Steuerberater Rechtsanwalt, Fachanwalt 

für Steuerrecht 
 

 
 
 
 

INHALT:  

• Steuertermine: Januar – März 2009 

• Aktuelles: 

� Pendlerpauschale: Kürzung verfas-
sungswidrig! 

� Erbschaftsteuerreformgesetz endlich 
beschlossen 

� Maßnahmenpaket zur Überwindung 
der Konjunkturschwäche 

� Abgeltungsteuer: Handlungsoptionen 
und Kirchensteuerbehandlung 

� Änderung der Freistellungsaufträge 
prüfen 

• Einkommensteuer 

� Folgende Unterlagen können im Jahr 
2009 vernichtet werden 

� „Wohn-Riester“ – die selbst genutzte 
Wohnimmobilie als Altersvorsorge 

• Lohnsteuer 

� Behandlung von Kosten für Arbeit-
nehmer bei Betriebsveranstaltungen 

• Zivilrecht 

� Regierungsentwurf eines Gesetzes 
gegen unerlaubte Telefonwerbung 
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Termine Januar – März 2009 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

12.01.2009 15.01.2009 09.01.2009 

dto. 10.02.2009 13.02.2009 07.02.2009 
dto. 10.03.2009 13.03.2009 07.03.2009 

Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.01.2009 15.01.2009 09.01.2009 
dto. 10.02.2009 13.02.2009 07.02.2009 
dto. 10.03.2009 13.03.2009 07.03.2009 
Einkommensteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag 

10.03.2009 13.03.2009 07.03.2009 

Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

10.03.2009 13.03.2009 07.03.2009 

Gewerbesteuer 16.02.2009 19.02.2009 13.02.2009 
Grundsteuer 16.02.2009 19.02.2009 13.02.2009 
Sozialversicherung5 28.01.2009 entfällt entfällt 
dto. 25.02.2009 entfällt entfällt 
dto. 27.03.2009 entfällt entfällt 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlänge-

rung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufen-

den Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen 
möchten die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte 
mit den Krankenkassen abgestimmt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Pendlerpauschale: Kürzung verfassungswidrig 
 
Entfernungspauschale gilt wieder ab dem ersten Kilometer 
 
Mit dem am 9.12.2008 veröffentlichen Urteil hat das BVerfG die Kürzung der Pendlerpauschale um die ersten 20 Kilo-
meter für verfassungswidrig erklärt. Damit können Millionen Berufspendler ab 2007 wieder höhere Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben absetzen. 
 
Der Gesetzgeber muss die Pendlerpauschale rückwirkend auf den 1. Januar 2007 neu regeln, bis dahin gilt die alte 
Pendlerpauschale fort, die es für die Jahre vor 2007 gegeben hat. Allerdings weist das BVerfG ausdrücklich darauf hin, 
dass der Gesetzgeber nicht verpflichtet ist, die Entfernungspauschale unverändert in ihrer alten Form wieder einzufüh-
ren. 
 
Das Bundesfinanzministerium hat in einer ersten Stellungnahme (vgl. hierzu die Internetseite des BMF) geäußert, 
dass ab dem 1.1.2009 aufgrund des Urteils automatisch wieder das bis zum 31.12.2006 geltende Recht gilt. Die Bun-
desregierung wird angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation keine Maßnahmen ergreifen, um die mit der Um-
setzung des heutigen Urteils einhergehenden Steuerausfälle von insgesamt rd. 7,5 Mrd. EUR für die Jahre 2007 - 2009 
an anderer Stelle einzusparen. 
 
Die Finanzämter sollten angewiesen werden, die von Amts wegen zu veranlassenden Rückzahlungen für das Jahr 
2007 möglichst schon in den ersten 3 Monaten des Jahres 2009 zu leisten. Damit sollen bis zu 3 Mrd. EUR schon in den 
Monaten Januar bis März zusätzlich bei den rund 20 Millionen Pendlern ankommen. Die Berichtigung der Einkom-
mensteuerbescheide für 2007 kann problemlos erfolgen, da die Bescheide insoweit nach § 165 AO nur vorläufig 
festgesetzt worden sind. 
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Wer in seiner Steuererklärung 2007 keine Angaben zur Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und der 
Zahl der Arbeitstage gemacht hat, kann dies nach Angaben des BMF nunmehr seinem Finanzamt mitteilen, das dann 
auch von Amts wegen die Änderung der Steuerfestsetzung für 2007 veranlasst. 
 
Für einen durchschnittlichen Arbeitnehmer bedeutet dies – unter der Annahme, dass der Arbeitnehmerpauschbetrag 
schon durch andere Werbungskosten vollständig ausgeschöpft ist – bei einer Entfernung zum Arbeitsort von der Woh-
nung von 20 km und 220 Arbeitstagen, dass sich die steuerliche Bemessungsgrundlage um 1.320 EUR und die Steuer-
schuld - je nach individuellem Grenzsteuersatz um rund 350 EUR je Jahr verringert. 
 
Hinweis: Wie eine künftige Neuregelung der Pendlerpauschale ab dem Veranlagungszeitraum 2010 aussehen wird, 
wird die Bundesregierung zur gegebenen Zeit entscheiden. 
 
Die Auswirkungen 
 
Da für die Entfernungspauschale 2007 bis 2008 nun wieder das bis zum 31.12.2006 geltende Recht gilt, sind die Aus-
wirkungen der gesetzlichen Neuregelungen hinfällig geworden. Das betrifft Arbeitnehmer, Selbstständige und Arbeitge-
ber gleichermaßen. Die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte werden steuertechnisch nicht mehr der Privat-
sphäre zugerechnet und alle Berufspendler können ihre Fahrtkosten ab dem 1. Entfernungskilometer als Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben geltend machen. 
 
Auch bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder dem Fahrrad darf nun wieder die ungekürzte Entfernungspauscha-
le angesetzt werden. 
 
Zudem entfällt eine weitere nachteilige Rechtsfolgewirkung: Für Arbeitgeber besteht wieder die Möglichkeit der Pau-
schalbesteuerung bei Fahrtkostenzuschüssen zu den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte innerhalb der 
20 km-Zone und es muss insoweit kein Lohnsteuerabzug nach der Steuerkarte vorgenommen werden. Dieselben Entlas-
tungen treten hinsichtlich des Pauschalierungsvolumens beim Firmenwagen ab 2007 ein, der für die Fahrten 
zwischen Wohnung und Büro genutzt werden darf. 
 
Die Einkommensteuerbescheide 2007 wurden von den Finanzämtern ohne Berücksichtigung der Kosten für die 
ersten 20 Kilometer erteilt. Gleichzeitig wurden die Steuerbescheide wegen der gekürzten Entfernungspauschale auto-
matisch mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehen (BMF, Schreiben v. 8.10.2007, BStBl 2007 II S. 723). Dass der Steu-
erfall daher bis zur heutigen Bekanntgabe der Entscheidung des BVerfG insoweit offen bleibt, kann über eine Korrektur 
die gesetzliche Kürzung nun wieder automatisch rückgängig gemacht werden. Berufspendler müssen nur selbst 
aktiv werden, wenn sie die Fahrten zur Arbeit in der damaligen Steuererklärung nicht angegeben hatten, weil sie z.B. 
weniger als 20 km zur Arbeit pendeln. 
 
Für Rückfragen zu den konkreten Auswirkungen für Sie stehen wir gerne zur Verfügung.  
 

Erbschaftsteuerreformgesetz endlich beschlossen 
 
Der Bundesrat hat am 05.12.2008 nunmehr dem Gesetzentwurf des Erbschaftsteuerreformgesetzes in der Fassung vom 
06.11.2008 zugestimmt. Damit tritt das neue Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht mit Wirkung zum 1.1.2009 in 
Kraft.  
 
Erben (nicht Beschenkte) sollen für Erbfälle in der Zeit vom 1.1.2007 bis 31.12.2008 ein Wahlrecht zwischen altem und 
neuem Recht haben. Allerdings ohne die ab 2009 erhöhten persönlichen Freibeträge. Bis zum 30.06.2009 müsste dieses 
Wahlrecht ausgeübt werden.  
 
Freibeträge: Witwer und Witwerinnen, eingetragene Lebenspartner sowie Kinder des Erblassers werden von der Erb-
schaftsteuer für selbst genutzte Immobilien befreit, solange sie diese mindestens 10 Jahre lang selbst nutzen. Bei Kin-
dern darf die Wohnfläche nicht mehr als 200 m2 betragen, um von der Befreiung profitieren zu können. Kommt es in 
diesen 10 Jahren zu einer Vermietung bzw. Verpachtung, einem Verkauf oder zu einer Nutzung des ererbten Wohnei-
gentums als Zweitwohnsitz, fällt Erbschaftsteuer - je nach Wert des Hauses von 7 % bis 30 % - an. 
 
Steuersätze: Die Erbschaftsteuer soll nach folgenden Prozentsätzen erhoben werden: 

Prozentsatz in der Steuerklasse: Wert des steuerpflichtigen Erwerbs bis einschließlich Euro: 

I II III 

75.000 7 30 30 

300.000 11 30 30 

600.000 15 30 30 

6.000.000 19 30 30 

13.000.000 23 50 50 

26.000.000 27 50 50 

Über 26.000.000 30 50 50 
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Die persönlichen Freibeträge werden in der Steuerklasse l von 307.000 auf 500.000 Euro für Ehegatten, von 
205.000 auf 400.000 Euro für jedes Kind und von 51.200 auf 200.000 Euro für jeden Enkel angehoben. Für die übrigen 
Personen der Steuerklasse l, im Wesentlichen die Urenkel und weitere Abkömmlinge des Erblassers oder Schenkers 
sowie für die Eltern des Erblassers, bleiben Erwerbe in Höhe von 100.000 Euro und für Personen der Steuerklasse II 
und III in Höhe von 20.000 Euro steuerfrei. Eingetragene Lebenspartner (zwei Personen gleichen Geschlechts) erhalten 
einen Freibetrag in Höhe von 500.000 Euro, werden aber nach Steuerklasse III besteuert. 
 
Unternehmensnachfolge: Insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen soll der Betriebsübergang 
steuerfrei bleiben, soweit die Arbeitsplätze im Betrieb erhalten werden. Für Firmenerben wird es zukünftig zwei Optio-
nen geben, deren Wahl bindend ist, d. h. nachträglich nicht revidiert werden kann. 
 
Option 1: Firmenerben, die den ererbten Betrieb im Kern sieben Jahre fortführen, werden von der Besteuerung von 
85% des übertragenen Betriebsvermögens verschont, vorausgesetzt, die Lohnsumme beträgt nach sieben Jahren nicht 
weniger als 650 °/o der Lohnsumme zum Erbzeitpunkt. Daneben darf der Anteil des Verwaltungsvermögens am betrieb-
lichen Gesamtvermögen (z. B. Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksgleiche 
Rechte und Bauten, Anteile an Kapitalgesellschaften, Wertpapiere u. ä.) höchstens 50 % betragen. 
 
Option 2: Firmenerben, die den ererbten Betrieb im Kern zehn Jahre fortführen, werden komplett von der Erbschafts-
teuer verschont, vorausgesetzt, die Lohnsumme beträgt nach 10 Jahren nicht weniger als 1000% der Lohnsumme zum 
Erbzeitpunkt. Daneben darf der Anteil des Verwaltungsvermögens am betrieblichen Gesamtvermögen höchstens 10% 
betragen. 
 
Zur Vermeidung des sog. „Fallbeileffekts" ist vorgesehen, die Erbschaftsteuer vor Ablaufen dieser Fristen stufenweise 
abschmelzen zu lassen. 
 
Ausnahmen: Einzelunternehmen, die ausschließlich vorn Unternehmer selbst, ohne Arbeitnehmer betrieben werden, 
und Unternehmen sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft mit höchstens zehn Arbeitnehmern unterliegen nicht 
dem Verschonungsparameter Lohnsumme, sondern nur den allgemeinen Behaltensregelungen. 
 
Nachversteuerung: Die Betriebsveräußerung/-aufgabe oder Teilveräußerung sowie Veräußerung/ Entnahme von we-
sentlichen Betriebsgrundlagen innerhalb des Behaltenszeitraums führen in dem entsprechenden Umfang zum Wegfall 
der Verschonung, es sei denn, es erfolgt in zeitlichem Zusammenhang eine Reinvestition in diesem Umfang im Betrieb 
(Reinvestitionsklausel). Überentnahmen führen in ihrem Umfang zum Wegfall der Verschonung. 
 

Maßnahmenpaket zur Überwindung der Konjunkturschwäche 
 
Das am 05.11.2008 beschlossene Maßnahmenpaket der Bundesregierung sieht u. a. folgende Punkte vor: 
 
• Degressive Abschreibungen: Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wird eine degressive Abschrei-

bung in Höhe von 25% ab dem 1.1.2009 wiedereingeführt. Sie ist auf zwei Jahre befristet. 
• Handwerkerleistungen besser absetzbar: Bei den sog. haushaltsnahen Dienstleistungen wird der Steuerbonus für 

Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen von 600 Euro auf 1.200 Euro (20 % von 6.000 Euro] verdop-
pelt. Zwei Jahre nach Inkrafttreten soll überprüft werden, ob die verbesserte Absetzbarkeit wirksam ist. 

 
Anmerkung: Grundsätzlich sollten Sie prüfen, ob es sinnvoll ist, Investitionen wie die Anschaffung von Maschinen und 
Anlagen in das Jahr 2009 zu verschieben, um in den Genuss der degressiven Abschreibung bzw. der Sonderabschrei-
bung zu gelangen. Durch die Anhebung der Gewinngrenze für Freiberufler auf 200.000 Euro profitieren diese u. U. 
wieder von der Sonderabschreibung. Aber auch bei der Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen sollten Sie überle-
gen, ob diese nicht besser erst im Jahr 2009 in Angriff genommen werden, wenn das Abzugsvolumen von 600 Euro 
(20 % von 3.000 Euro) in diesem Jahr schon verbraucht ist oder diese Grenze übersteigen würde. 
 

Abgeltungsteuer: Handlungsoptionen und Kirchensteuerbehandlung 
 
Über die ab dem Jahr 2009 geltende Abgeltungsteuer hatten wir Sie in früheren Rundschreiben, u. a. zur Unterneh-
mensteuerreform sowie im Mandantenbrief II/2007, ausführlich informiert. Ergänzend dazu möchten wir Ihnen die 
nachfolgenden aktuellen Hinweise noch geben: 
 
Die Abgeltungsteuer von 25 % (einschließlich SolZ 26,38 %) bedeutet für die Bezieher von Zinsen bei Überschreitung 
des Freibetrages in der Regel eine deutliche Steuersenkung (25 % statt voller Steuersatz), wenn der persönliche 
Steuersatz inklusive SolZ höher als 26,38 % ist. Für die Bezieher von Dividenden bedeutet die Abgeltungsteuer i. d. R. 
eine deutliche Steuererhöhung (25 % statt Halbeinkünfteverfahren). Unter diesem Gesichtspunkt ist es bei einem 
entsprechenden persönlichen Steuersatz in der Regel sinnvoll, Zinserträge nach 2009 oder später zu verschieben (z. B. 
durch Festgeldanlagen mit Zinsfälligkeit in 2009, abgezinste Sparbriefe, etc.) soweit der Sparerfreibetrag in 2008 ausge-
schöpft ist. Bei Dividenden kann es steuerlich sinnvoll sein, diese noch in 2008 zufließen zu lassen, z. B. durch Vorab-
ausschüttung für das Veranlagungsjahr 2008.  
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Kirchensteuer  
Die zum 1.1.2009 in Kraft tretende Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % für Einkünfte aus Kapitalvermögen und Veräuße-
rungsgewinnen wirkt sich auch auf die Kirchensteuer der Anleger aus. Jeder Anleger und Bankkunde hat die Wahl: 
Entweder kann er die auf die Abgeltungsteuer entfallende Kirchensteuer - auf Antrag - direkt von der Bank einbehalten 
und abführen oder hiervon abweichend anhand der eingereichten Steuererklärung diese durch das Finanzamt gesondert 
festsetzen lassen. 
 
Führt die Bank die Kirchensteuer für ihre Kunden ab, muss hierzu die Religionszugehörigkeit gegenüber der Bank offen 
gelegt werden. Soll die Bank die Kirchensteuer nicht direkt abführen, hat der Anleger in der jährlich abzugebenden 
Steuererklärung Angaben über die von der Bank einbehaltene und abgeführte Abgeltungsteuer zu machen und nachzu-
weisen. Zudem können darüber hinaus Angaben zu den Kapitaleinkünften erforderlich werden. Die Kirchensteuer wird 
in diesem Fall durch das Finanzamt im Rahmen des Veranlagungsverfahrens festgesetzt und erhoben. 
 

Änderung der Freistellungsaufträge prüfen 
 
Zum 1. Januar 2009 wird die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge eingeführt. Zum gleichen Zeitpunkt werden Sparerfrei-
betrag und Werbungskostenpauschbetrag zu einem Sparer-Pauschbetrag zusammengeführt, der dann 801 € für Allein-
stehende und 1.602 € für zusammenveranlagte Ehegatten beträgt. 
 
Das Bundesministerium der Finanzen weist darauf hin, dass die vor dem 1. Januar 2009 erteilten Freistellungsaufträge 
weiterhin ihre Gültigkeit behalten, wobei eine Beschränkung auf einzelne Konten nicht mehr möglich ist. 
 
Hinweis: Vor dem 1.1.2009 sollten alle Freistellungsaufträge geprüft werden. Dabei ist auch darüber nachzudenken, 
ob der Freistellungsauftrag zukünftig nur noch dem Institut erteilt wird, bei dem voraussichtlich die höchsten Zinsein-
nahmen anfallen werden. Ob eine Option zur Einkommensteuerveranlagung vorteilhafter ist, kann in vielen Fällen erst 
nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres festgestellt werden, wenn sämtliche übrigen Besteuerungsgrundlagen vorlie-
gen. Deshalb sollten alle Steuerbescheinigungen aufbewahrt werden. Außerdem sollte bei den Kreditinstituten für jedes 
Jahr eine Erträgnisaufstellung beantragt werden, weil es die bisher üblichen Jahresbescheinigungen nicht mehr gibt. 
 

Folgende Unterlagen können im Jahr 2009 vernichtet werden 
 
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 31. Dezember 2008 vernichtet werden: 
• Aufzeichnungen aus 1998 und früher. 
• Inventare, die bis zum 31.12.1998 aufgestellt worden sind. 
• Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahre 1998 oder früher erfolgt ist. 
• Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte, die 1998 oder früher aufgestellt worden sind. 
• Buchungsbelege aus dem Jahre 1998 oder früher (Belege müssen seit 1998 auch zehn Jahre aufbewahrt werden). 
• Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe, die 2002 

oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden. 
• sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 2002 oder früher. 
 
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. 
 
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind 
• für eine begonnene Außenprüfung, 
• für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 
• für ein schwebendes oder auf Grund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsverfahren oder zur Begrün-

dung der Anträge an das Finanzamt und 
• bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 
Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für 10 Jahre vorgehalten werden müssen. 
 

„Wohn-Riester“ - die selbst genutzte Wohnimmobilie als Altersvorsorge 
 
Rückwirkend zum 1.1.2008 ist das Eigenheimrentengesetz - auch „Wohn-Riester“ genannt - in Kraft getreten. Nach 
Abschaffung der Eigenheimzulage ab dem Jahr 2006 gab es keine adäquate Förderung des selbst genutzten Wohnei-
gentums mehr. Die Regelungen zur eigenen Wohnung in der bisherigen Riesterförderung waren so restriktiv, dass die 
Praxis kaum davon Gebrauch gemacht hat. Mit der Einführung des „Wohn-Riesters“ soll sich dies ändern. 
 
Beschränkung auf selbst genutzte Wohnimmobilien 
Mit der Förderung der selbst genutzten Wohnimmobilie soll die private Altersvorsorge gestärkt werden. Daher werden 
nur bestimmte Immobilien gefördert, nämlich 
• eine Wohnung in einem eigenen Haus oder 
• eine eigene Eigentumswohnung oder 
• eine Genossenschaftswohnung einer eingetragenen Genossenschaft. 
Voraussetzung für die Förderung mittels „Wohn-Riester“ ist, dass die Wohnung den Lebensmittelpunkt des Zulagenbe-
rechtigten bildet, im Inland gelegen ist und vom Zulageberechtigten zu eigenen Wohnzwecken als Hauptwohnsitz ge-
nutzt wird. 
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Geringfügige Erweiterung der Berechtigten 
 
Den „Wohn-Riester“ können alle in Anspruch nehmen, die auch zum Abschluss eines Riesterrentenvertrags berechtigt 
sind. Das sind unter anderem rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer und Beamte. Außerdem können Personen 
partizipieren, die eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit bzw. wegen voller Erwerbsminderung oder eine Versorgung 
wegen Dienstunfähigkeit beziehen. Selbstständige, auch wenn sie nur geringe Einkünfte haben, bleiben von der Riester-
förderung ausgeschlossen. 
 
Weitgehende Entnahmemöglichkeit von gefördertem Altersvorsorgevermögen 
 
Der Riestersparer kann bis zu 75 % oder alternativ volle 100 % des Kapitals seines Riestervertrags für eine begünstigte 
Wohnimmobilie entnehmen. Für vor dem 1.1.2008 abgeschlossene Altverträge muss der Entnahmebetrag für den Zeit-
raum 2008/2009 mindestens 10.000 € betragen. Ab 2010 fällt der Mindestentnahmebetrag weg. Der Entnahmebetrag 
kann ausschließlich wie folgt verwendet werden: 
 
• in der Einzahlungsphase des Riestervertrags unmittelbar für die Anschaffung oder Herstellung einer eigenen Woh-

nung 
• zu Beginn der Auszahlungsphase zur Entschuldung einer selbst genutzten Wohnimmobilie 
• für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen für die selbst genutzte Genossenschaftswohnung. 
 
Förderung von Tilgungsleistungen 
 
Tilgungsleistungen für zertifizierte Immobilienkredite (auch zertifizierte Bausparverträge) werden künftig wie Sparbei-
träge behandelt. Die Zulagen, die der Staat gewährt, werden dann auch für die Tilgung des Darlehens eingesetzt. Vor-
aussetzung ist, dass die selbst genutzte Wohnimmobilie, für die das Darlehen eingesetzt wird, erst nach dem 
31.12.2007 gekauft oder gebaut wird. 
 
Nachgelagerte Besteuerung 
 
Wie bei Riestersparverträgen erfolgt auch bei der mit „Wohn-Riester“ geförderten selbst genutzten Wohnimmobilie eine 
nachgelagerte Besteuerung. Zur Bemessung der Besteuerung werden der aus dem Riestervertrag entnommene Betrag 
bzw. die Darlehenstilgungsbeiträge nebst steuerpflichtiger Zulagen auf dem so genannten Wohnförderkonto erfasst. Der 
Betrag auf dem Wohnförderkonto wird in der Ansparphase jährlich um 2 % erhöht. Damit soll berücksichtigt werden, 
dass der Förderberechtigte das in die Wohnimmobilie investierte geförderte Kapital bereits vor Beginn der Auszahlungs-
phase nutzen kann. 
 
Bezüglich der nachgelagerten Besteuerung des auf dem Wohnförderkonto erfassten steuerlich geförderten Kapitals hat 
der Riestersparer das Wahlrecht zwischen laufender Besteuerung und Einmalbesteuerung. Je nach Beginn der vertrag-
lich vereinbarten Auszahlungsphase zwischen dem 60. und 68. Lebensjahr kann der Riestersparer das Kapital des 
Wohnförderkontos gleichmäßig verteilt über 17 bis 25 Jahre (bis zur Vollendung des 85. Lebensjahres) versteuern. Bei 
der Einmalbesteuerung des Kapitals des Wohnförderkontos räumt der Gesetzgeber einen Abschlag von 30 % ein, so 
dass nur 70 % des Wohnförderkontos der Besteuerung unterliegen. Welche Variante günstiger ist, muss individuell 
beurteilt werden. 
 
Sofortversteuerung bei Aufgabe der Selbstnutzung 
 
Gibt der Riestersparer die Selbstnutzung der geförderten Wohnimmobilie auf, sieht der Gesetzgeber darin eine schädli-
che Verwendung, weil eine Alterssicherung nicht mehr erreicht werden kann. Liegt die schädliche Verwendung in der 
Ansparphase, wird das Wohnförderkonto unmittelbar besteuert. Im Todesfall des Riestersparers vor dem 85. Lebensjahr 
ist der Betrag des Wohnförderkontos in seiner letzten Einkommensteuererklärung zu versteuern. Bei schädlicher Ver-
wendung in der Auszahlungsphase muss unterschieden werden, ob sich der Riestersparer für die laufende Besteuerung 
oder für die Einmalbesteuerung entschieden hatte. Bei laufender Besteuerung wird der Restbetrag des Wohnförderkon-
tos im Jahr des Beginns der schädlichen Verwendung versteuert. Im Fall der Einmalbesteuerung werden die bisher nicht 
besteuerten 30 % des Wohnförderkontos der Besteuerung unterworfen. Der Betrag wird mit 1,5 multipliziert, wenn die 
schädliche Verwendung innerhalb der ersten zehn Jahre nach Beginn der Auszahlungsphase erfolgt. Findet die schädli-
che Verwendung zwischen dem 11. und dem 20. Jahr nach Beginn der Auszahlungsphase statt, wird der zu besteuern-
de 30%-Anteil des Wohnförderkontos nicht erhöht. 
 
Der Gesetzgeber hat zahlreiche Ausnahmen vorgesehen, in denen eine schädliche Verwendung nicht gegeben sein soll, 
z. B. wenn 
• der Riestersparer den Betrag des Wohnförderkontos für die Anschaffung oder Herstellung einer neuen selbst ge-

nutzten Wohnung einsetzt. Dies kann innerhalb eines Jahres vor und vier Jahre nach Aufgabe der Selbstnutzung ge-
schehen. 

• der Riestersparer einen Betrag in Höhe des Wohnförderkontos innerhalb eines Jahres nach Aufgabe der Selbstnut-
zung auf einen anderen Riestervertrag einzahlt. 
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• im Todesfall des Riestersparers sein Ehegatte die Wohnung zu eigenen Wohnzwecken nutzt. 
• die Wohnung auf Grund eines beruflich bedingten Umzugs nicht selbst genutzt wird. Der Riestersparer muss die 

Wiederaufnahme der Selbstnutzung beabsichtigen und die Selbstnutzung spätestens mit Vollendung des 
67. Lebensjahres wieder aufnehmen. Eine Vermietung der Wohnung im Zeitraum der beruflich bedingten Abwesen-
heit muss von vornherein entsprechend befristet werden. 

 
Einführung des Berufseinsteiger-Bonus 
 
Um die jüngere Generation zum Abschluss eines Riestervertrags zu motivieren, sieht der Gesetzgeber künftig einen 
Berufseinsteiger-Bonus vor. Danach bekommt ein Riestersparer, der das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ein-
malig eine bis zu 200 € erhöhte Grundzulage. Dies gilt ab 2008. Also bekommt auch ein Riestersparer, der seinen Ver-
trag vor 2008 abgeschlossen hat, 2008 den Berufseinsteiger-Bonus, wenn er erst 2008 25 Jahre alt wird. 
 

Behandlung von Kosten für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen 
 
Kosten für im überwiegend betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgeführte Betriebsveranstaltungen dürfen pro 
Arbeitnehmer nicht mehr als 110 € inklusive Umsatzsteuer betragen. Kosten für Aufwendungen von teilnehmenden 
Angehörigen der Arbeitnehmer sind diesen zuzurechnen. Außerdem dürfen maximal zwei Betriebsveranstaltungen pro 
Jahr durchgeführt werden. Wird die Freigrenze von 110 € überschritten, ist der Gesamtbetrag als Arbeitslohn zu ver-
steuern. 
 
Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal versteuern. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die Teilnahme an der 
Veranstaltung allen Arbeitnehmern offen stand. 
 
Der Bundesfinanzhof hat die Auffassung der Finanzverwaltung bestätigt, dass es nicht mehr auf die Dauer der Veran-
staltung ankommt. Die Veranstaltung kann sich also auch über zwei Tage mit Übernachtung hinziehen. 
 
Bei den am Ende eines Jahres üblichen Weihnachtsfeiern sollte noch Folgendes beachtet werden: 
• Geschenkpäckchen bis zu einem Wert von 40 € inklusive Umsatzsteuer, die anlässlich solcher Feiern übergeben 

werden, sind in die Berechnung der Freigrenze einzubeziehen. 
• Geschenke von mehr als 40 € inklusive Umsatzsteuer sind grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn und deshalb 

nicht bei der Prüfung der Freigrenze zu berücksichtigen. Die gezahlten Beträge können dann aber vom Arbeitgeber 
mit 25 % pauschal versteuert werden. 

• Geldgeschenke, die kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht der Pauschalierungsmöglichkeit und 
müssen voll versteuert werden. 

 

Regierungsentwurf eines Gesetzes gegen unerlaubte Telefonwerbung 
 
Das Bundeskabinett hat am 30.7.2008 den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung und 
zur Verbesserung des Verbraucherschutzes bei besonderen Vertriebsformen beschlossen. Nach Ankündigung des Bun-
desjustizministeriums sollen damit die Verbraucherinnen und Verbraucher wirkungsvoll vor unerwünschten Werbeanru-
fen und Kostenfallen im Internet geschützt werden, ohne die Wirtschaft mit unpraktikablen Regelungen zu belasten. 
 
Die wichtigsten Regelungen im Einzelnen: 
• Ein Werbeanruf ist nur zulässig, wenn der Angerufene vorher ausdrücklich erklärt hat, Werbeanrufe erhalten zu 

wollen. Verstöße gegen das Verbot der unerlaubten Telefonwerbung gegenüber Verbrauchern können zukünftig mit 
einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden. 

• Bei Werbeanrufen darf der Anrufer seine Rufnummer nicht mehr unterdrücken, um seine Identität zu verschleiern. 
Bei Verstößen gegen das Verbot der Rufnummernunterdrückung droht eine Geldbuße bis zu 10.000 €. 

• Unabhängig davon, ob der Werbeanruf unerlaubt war, können zukünftig alle Verträge widerrufen werden, die 
Verbraucher am Telefon abgeschlossen haben. Dies gilt auch für Verträge über die Lieferung von Zeitungen, Zeit-
schriften und Illustrierten sowie über Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, die nach der derzeit gültigen Rechtslage 
vom Widerrufsrecht ausgenommen sind. 
Die Widerrufsfrist beträgt, abhängig von den Umständen des Einzelfalles, zwei Wochen oder einen Monat und be-
ginnt nicht, bevor der Verbraucher eine Belehrung über sein Widerrufsrecht in Textform (z. B. als E-Mail oder per 
Telefax) erhalten hat. Wenn der Verbraucher den Vertrag fristgerecht widerrufen hat, braucht er ihn nicht zu erfül-
len. 

• Ein Widerrufsrecht besteht zukünftig auch dann, wenn der Unternehmer mit der Ausführung der Dienstleistung mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers begonnen oder der Verbraucher die Ausführung selbst veranlasst hat. 
Widerruft der Verbraucher einen solchen Vertrag, muss er die bis dahin vom Unternehmer erbrachte Leistung nur 
dann bezahlen, wenn er vor Vertragsschluss auf diese Pflicht hingewiesen worden ist und er dennoch zugestimmt 
hat, dass die Leistung vor Ende der Widerrufsfrist erbracht wird. 

• Die Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses oder die Vollmacht dazu im Fall des Anbieterwechsels bedarf zukünf-
tig der Textform, wenn der neue Anbieter gegenüber dem bisherigen Vertragspartner des Verbrauchers auftritt. 

 
Das Gesetz soll Anfang 2009 in Kraft treten. 


